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Satzung vom 01.03.2010 

Fußballverein (FV) Wiehl 2000 e.V. 
 

 

§ 1 

Name und Sitz des Vereins 

 

Der Verein führt den Namen "Fußballverein (FV) Wiehl e.V."; er hat seinen Sitz in 51674 

Wiehl, Oberbergischer Kreis. Der Verein ist in das Vereinsregister des Amtsgerichtes 

Gummersbach einzutragen. 

Zusatz: Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichtes Köln, VR 601152 

 

 

§ 2 

Vereinszweck und Gemeinnützigkeit 

 

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 

Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. 

 

Zweck des Vereins in die Förderung des Fußballsports und der sportlichen Lebenshilfe. 

 

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

 

Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

 

Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

 

§ 3 

Geschäftsjahr 

 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

 

§ 4 

Erwerb der Mitgliedschaft 

 

1. 

Mitglied des Vereins kann – ohne Unterschied des Geschlechts, des Berufs, der 

Staatsangehörigkeit, der politischen oder religiösen Überzeugung – jede natürliche Person 

werden. Des Weiteren kann jeder steuerlich als gemeinnützig angeerkannter, 

rechtsfähiger Verein mit gleichem oder gleichartigem Vereinszweck Mitglied werden. 
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2. 

Wer die Mitgliedschaft erwerben will, hat an den Vorstand ein schriftliches 

Aufnahmegesuch zu richten. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen 

Vertreter erforderlich. Einem Aufnahmeantrag eines rechtsfähigen Vereines sind dessen 

Satzung sowie eine Bescheinigung des zuständigen Finanzamtes über die Gemeinnützigkeit 

des Vereines beizufügen. 

 

Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand. Die Ablehnung eines Aufnahmegesuchs ist 

schriftlich mitzuteilen. Sie braucht nicht begründet werden. 

 

3. 

Mitglieder des Vereins sind – ohne gesondertes Aufnahmeverfahren – sämtliche 

bisherigen Mitglieder der vorherigen – rechtlich nicht selbstständigen – Abteilung Fußball 

des Gesamtvereins Turn- und Sportverein (TuS) 1981 Wiehl e.V., es sei denn, dass die 

Mitglieder dieser bisherigen Fußballabteilung der Überleitung der Mitgliedschaft in den 

Verein widersprechen. 

 

 

§ 5 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

1. 

Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschluss oder Auflösung des Vereins. 

 

2. 

Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten. Der Austritt ist nur zum 

Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen zulässig. 

 

3. 

Ein Mitglied kann, nach vorheriger Anhörung, vom Vorstand aus dem Verein 

ausgeschlossen werden: 

 

a) wegen Nichterfüllung satzungsmäßiger Verpflichtungen oder Missachtung von 

Anordnungen der Organe des Vereins; 

b)   wegen Nichtzahlung von Beiträgen trotz Mahnung; 

c) wegen eines schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder grob 

unsportlichen Verhaltens; 

d)   wegen unehrenhafter Handlungen. 
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§ 6 

Maßregelungen 

 

Gegen Mitglieder, die gegen die Satzung oder gegen Anordnungen der Vereinsorgane 

verstoßen, können nach vorheriger Anhörung vom Vorstand folgende Maßnahmen 

verhängt werden: 

 

a)  Verweis, 

b) zeitlich begrenztes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb und den 

Veranstaltungen des Vereins. 

 

 

§ 7 

Rechtsmittel 

 

1. 

Gegen eine Ablehnung der Aufnahme in den Verein ist ein Rechtsmittel nicht zulässig. 

 

2. 

Gegen eine Maßregelung gemäß § 6 ist eine Gegenvorstellung gegenüber dem Vorstand 

zulässig. Diese ist dem Vorstand schriftlich innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe 

der Maßregelung einzureichen. Der Vorstand hat sodann innerhalb von zwei weiteren 

Wochen über die Aufrechterhaltung der Maßregelung zu entscheiden. 

 

3. 

Gegen den Ausschluss aus dem Verein ist der Einspruch zulässig, weder innerhalb von zwei 

Wochen nach Erklärung des Vereinsausschlusses durch den Vorstand bei diesem schriftlich 

einzureichen. Über den Einspruch entscheidet die Mitgliederversammlung in ihrer 

nächsten Versammlung. Bis zu dieser Entscheidung ruhen die Mitgliedsrechte des 

Ausgeschlossenen. 

 

 

§ 8 

Mitgliedschaften des Vereins 

 

1. 

Der Verein wird Mitglied des Stadtsportverbandes Wiehl und des Kreissportbundes 

Oberberg e.V. 

 

2. 

Der Verein wird weiterhin Mitglied des Fußball-Verbandes Mittelrhein e.V.; mit 

Begründung dieser Mitgliedschaft unterwirft sich der Verein den Satzung und den 

Ordnungen dieses Verbandes und der Verbände, welchen der Fußballverband Mittelrhein 

e.V. angehört, insbesondere also den Satzungen und Ordnungen des Westdeutschen 

Fußballverbandes e.V. (WFV) und des Deutschen Fußballbundes (DFB). Der Verein 

überträgt seine Vereinsstrafgewalt im Rahmen der Verbandszuständigkeit auf den Fußball-

Verband Mittelrhein e.V. 
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3. 

Über weitere Mitgliedschaften entscheidet der Vereinsvorstand. 

 

 

§ 9  

Beiträge 

 

Der Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden von der 

Mitgliederversammlung festgelegt. 

 

 

§ 10 

Vereinsorgane 

 

Organe des Vereins sind: 

 

a)  die Mitgliederversammlung 

b)  der Vorstand 

 

 

§ 11 

Mitgliederversammlung 

 

1. 

Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. 

 

2. 

Eine ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) findet in jedem Jahr 

statt. 

 

3. 

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer Frist von 3 Wochen mit 

entsprechender Tagesordnung einzuberufen, wenn es 

 

a)  der Vorstand beschließt oder 

b) von einem Viertel der stimmberechtigten Mitglieder schriftlich gegenüber dem 

Vorstand beantragt wurde. 

 

4. 

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den Vorstand durch 

Veröffentlichung an den Vereinsaushangtafeln sowie den örtlichen Tageszeitungen 

(Oberbergische Volkszeitung, Oberbergischer Anzeiger). Zwischen dem Tag der Einladung 

und dem Termin der Versammlung muss eine Frist von 3 Wochen liegen. 
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5. 

Mit der Einberufung der ordentlichen Mitgliederversammlung ist die Tagesordnung 

mitzuteilen. Diese muss folgende Punkte erhalten. 

 

a)  Entgegennahme der Berichte 

b)  Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer 

c)  Entlastung des Gesamtvorstandes 

d)  Wahlen, soweit diese erforderlich sind 

e)  Beschlussfassung über vorliegende Anträge 

 

6. 

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen Mitglieder 

beschlussfähig. 

 

7. 

Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden stimmberechtigten 

Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 

Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von Zweidrittel der erschienenen 

stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

 

8. 

Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, kann in der 

Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn diese Anträge mindestens eine 

Woche vor der Versammlung schriftlich bei dem Vorstand eingegangen sind. 

 

Dringlichkeitsanträge dürfen nur behandelt werden, wenn die Mitgliederversammlung mit 

einer Zweidrittelmehrheit beschließt, dass sie als Tagesordnungspunkt aufgenommen 

werden. Ein Dringlichkeitsantrag auf Satzungsänderung bedarf der Einstimmigkeit. 

 

9. 

Dem Antrag eines Mitglieds auf geheime Abstimmung muss entsprochen werden. 

 

 

§ 12 

Protokollierung der Beschlüsse 

 

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und des Vorstandes ist jeweils ein 

Protokoll anzufertigen, das von dem jeweiligen Versammlungsleiter und dem von ihm 

bestimmten Protokollführer zu unterzeichnen ist. 
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§ 13 

Stimmrecht und Wählbarkeit 

 

Stimmberechtigt sind alle Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr an. Jüngere 

Mitglieder können an der Mitgliederversammlung teilnehmen. 

 

Als Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18. Lebensjahr an wählbar. Als 

Jugendvertreter können Mitglieder vom vollendeten 16. Lebensjahr gewählt werden. 

 

 

§ 14 

Vorstand 

 

1. 

Der Vorstand besteht aus 

 

a)  dem Vorsitzenden 

b)  dem stellvertretenden Vorsitzenden 

c)  dem Kassierer 

d)  dem Geschäftsführer 

e)  dem Vorsitzenden der Vereinsjugendabteilung 

 

Der Vorstand kann für besondere Aufgaben bis zu zehn Besitzer als zusätzliche 

Vorstandsmitglieder berufen. Je ein Beisitzer soll die Damen- und Herrenmannschaften 

repräsentieren. 

 

2. 

Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende und sein Stellvertreter. Die vertreten 

den Verein gerichtlich und außergerichtlich. Jeder von ihnen ist alleine 

vertretungsberechtigt. Im Innenverhältnis zum Verein wird der Stellvertreter jedoch nur 

bei Verhinderung des Vorsitzenden tätig. 

 

3. 

Der Vorsitzende beruft und leitet die Sitzungen des Vorstandes. Der Vorstand tritt 

zusammen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder drei seiner Mitglieder es 

beantragen. Er ist beschlussfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. Der 

Vorstand entscheidet mehrheitlich. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 

 

Bei Ausschieden eines Vorstandsmitgliedes ist der Vorstand berechtigt, ein neues Mitglied 

kommissarisch bis zur nächsten Wahl zu berufen. 

 

4. 

Zu den Aufgaben des Vorstandes gehören insbesondere die Durchführung der Beschlüsse 

der Mitgliederversammlung sowie Organisation und Durchführung des 

Fußballspielbetriebes und des sonstigen Vereinslebens. 
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§ 15 

Wahlen 

 

Die Mitglieder des Vorstandes sowie die Kassenprüfer werden auf die Dauer von jeweils 

zwei Jahren gewählt. 

 

 

§ 16 

Kassenprüfung 

 

Die Kasse des Vereins wird in jedem Jahr rechtzeitig vor der jeweiligen 

Mitgliederversammlung durch zwei von der Mitgliederversammlung des Vereins gewählte 

Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung einen 

Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die 

Entlastung des Kassierers. 

 

 

§ 17 

Vereinsjugend 

 

1. 

Im Verein ist die Versjugend in der Vereinsjugendabteilung zusammengefasst. 

 

2. 

Die Organe der Vereinsjugend sind der Vereinsfußballjugendtag und der 

Vereinsfußballjugendausschuss. Die Vorschriften dieser Satzung gelten unter 

Berücksichtigung der Vorgaben der Jugendordnung des Fußballverbandes Mittelrhein e.V. 

entsprechend. 

 

3. 

Die Vereinsjugend ist finanziell und organisatorisch größtmöglich selbstständig. 

 

 

§ 18 

Auflösung des Vereins 

 

1. 

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer gesondert einberufenen außerordentlichen 

Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

 

2. 

Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, wenn es 

 

a) der Vorstand mit einer Mehrheit von Dreiviertel seiner Mitglieder beschlossen 

hat, oder dies 

b) von Zweidrittel der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert 

wurde. 
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3. 

Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 50 % der stimmberechtigten 

Mitglieder anwesend sind. Die Auflösung kann nur mit einer Mehrheit von Dreiviertel der 

erschienenden stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden. 

 

Sollten bei der ersten Versammlung weniger als 50 % der stimmberechtigten Mitglieder 

anwesend sein, ist eine zweite Versammlung einzuberufen, die dann mit einer Mehrheit 

von Dreiviertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschlussfähig ist. 

 

4. 

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt 

sein Vermögen je zur Hälfte an den Turn- und Sportverein (TuS) 1891 Wiehl e.V. sowie an 

die Stadt Wiehl, welche dieses Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung 

des Sports in Wiehl zu verwenden haben. 

 

 

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung genehmigt. 


